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8.1 Leistungsnachweise 

 

 

Die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern – GSO –  ist unter folgendem Link abzurufen: 

http://www.verwaltung.bayern.de/Titelsuche-
.116.htm?purl=http://by.juris.de/by/GymSchulO_BY_2007_rahmen.htm  

Klicken auf: 

Ausgabe im Zusammenhang 

 

 

§ 53 

Leistungsnachweise 

(1) 1 
 Große Leistungsnachweise sind Schulaufgaben. 2 

 Kleine Leistungsnachweise sind schriftliche, 

mündliche und praktische Leistungen nach Maßgabe des § 55 . 3 
 In der Qualifikationsphase des 

achtjährigen Gymnasiums ist die Seminararbeit ein zusätzlicher Leistungsnachweis. 4  In der Kursphase 

des neunjährigen Gymnasiums ist die Facharbeit ein zusätzlicher Leistungsnachweis.  

(2) 1  Die Lehrerkonferenz trifft vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres grundsätzliche Festlegungen zur Erhebung 

von Leistungsnachweisen und entscheidet über prüfungsfreie Zeiten; das Schulforum ist zu hören; die 

Festlegungen sind den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Erziehungsberechtigten bekanntzugeben. 2 

 Mündliche und schriftliche Leistungsnachweise sollen in allen Vorrückungsfächern gefordert werden und sollen 

sich auch auf Grundwissen beziehen. 3  In den Fächern Kunst, Musik, Textilarbeit mit Werken und Hauswirtschaft 

können ersatzweise praktische Leistungen gefordert werden. 4  Zahl, Art und Terminierung der 

Leistungserhebungen liegen ansonsten im pädagogischen Ermessen der Lehrkräfte.  

(3) 1 
 In den Jahrgangsstufen 11 und 12 des achtjährigen Gymnasiums werden in jedem 

Ausbildungsabschnitt in allen Fächern mindestens zwei kleine Leistungsnachweise, darunter wenigstens 

ein mündlicher, gefordert. 2 
 Im Wissenschaftspropädeutischen Seminar werden in den 

Ausbildungsabschnitten 11/1 und 11/2 jeweils mindestens zwei kleine Leistungsnachweise gefordert. 3 
 Im 

Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung werden mindestens zwei kleine 

Leistungsnachweise, insbesondere individuelle Projektbeiträge der Schülerinnen und Schüler, gefordert. 
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§ 54 

Große Leistungsnachweise 

(1) 1  In den Fächern Deutsch und Mathematik sowie in den Fremdsprachen sind je Schuljahr mindestens drei, bei 

vier und mehr Wochenstunden mindestens vier schriftliche Schulaufgaben zu halten; in jeder modernen 

Fremdsprache muss in mindestens einer geeigneten Jahrgangsstufe davon eine Schulaufgabe oder ein Teil einer 

Schulaufgabe in Form einer mündlichen Prüfung abgehalten werden. 2  Im Fach Deutsch sind Diktate oder 

grammatische Übungen als Schulaufgaben nicht zulässig. 3  Die Mindestzahl von drei oder vier Schulaufgaben 

kann nur in Ausnahmefällen um eine unterschritten werden. 4  In den übrigen Kernfächern sind je Schuljahr 

mindestens zwei Schulaufgaben zu halten.  

(2) 1  Pro Fach kann höchstens eine Schulaufgabe durch andere gleichwertige Leistungsnachweise ersetzt 

werden. 2  Die Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz zu Beginn des Schuljahres für alle Klassen einer 

Jahrgangsstufe derselben Ausbildungsrichtung einheitlich; das Schulforum ist zu hören.  

(3) Für Schulaufgaben in den Jahrgangsstufen 11 und 12 des achtjährigen Gymnasiums gilt:  

1. Für jedes Fach wird in allen Ausbildungsabschnitten je eine Schulaufgabe gefordert. 

2. In den modernen Fremdsprachen wird eine Schulaufgabe in der Jahrgangsstufe 11 oder 12 in 

mündlicher Form, möglichst als Partner- oder Gruppenprüfung, abgehalten. 

3. Für die Fächer Geschichte + Sozialkunde, Kunst, Musik, Sport, Vokalensemble, Instrumentalensemble 

und Darstellendes Spiel gelten folgende Ausnahmen: 

a)  

In Geschichte + Sozialkunde wird in jedem Ausbildungsabschnitt eine kombinierte Schulaufgabe mit 

Inhalten aus beiden Fächern gestellt. Die beiden Fachteile werden getrennt bewertet, eine Gesamtnote 

wird nicht gebildet. Soweit Sozialkunde gemäß Anlage 6 als zweistündiges Fach belegt wurde, wird in 

jedem Ausbildungsabschnitt in Sozialkunde eine separate Schulaufgabe gestellt. 

b)  

Im Fach Kunst werden jeweils kombinierte Aufgaben gestellt, die ihren Schwerpunkt entweder im 

Bildnerisch-Praktischen oder im Schriftlich-Theoretischen haben. 

c)  

Im Fach Musik wird im Fall der Wahl des Additums (Instrument bzw. Gesang) zusätzlich zur 

Schulaufgabe nach Nr. 1 eine praktische Prüfung gefordert. 

d)  

Im Fach Sport treten an die Stelle der Schulaufgabe praktische Leistungsnachweise in den 

gewählten sportlichen Handlungsfeldern. Abweichend hiervon wird im Fach Sport als 

Abiturprüfungsfach mit besonderer Fachprüfung in allen Ausbildungsabschnitten zusätzlich eine 

Schulaufgabe aus der Sporttheorie gestellt. 

e)  

In den Fächern Vokalensemble, Instrumentalensemble und Darstellendes Spiel tritt an die Stelle der 

Schulaufgabe eine praktische Prüfung, die ein Prüfungsgespräch einschließt. 



 96 

 

§ 55 

Kleine Leistungsnachweise 

(1) Mündliche Leistungsnachweise sind insbesondere Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge und Referate.  

(2) 1  Schriftliche Leistungsnachweise sind insbesondere Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, fachliche Leistungstests 

und Praktikumsberichte; dafür gilt:  

1. Kurzarbeiten werden spätestens eine Woche vorher angekündigt, beziehen sich auf höchstens zehn 

unmittelbar vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 30 Minuten 

betragen. 

2. Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt, beziehen sich auf höchstens zwei unmittelbar 

vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 20 Minuten betragen. 

3. Fachliche Leistungstests, die in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 bzw. 11 zentral oder schulintern gehalten 

werden können, werden spätestens eine Woche vorher angekündigt. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 

45 Minuten betragen. 

2  Für Satz 1 Nrn. 1 bis 3 gelten § 54 Abs. 6 bis 8 entsprechend.  

(3) Bei Projekten können mündliche, schriftliche und praktische Leistungen bewertet werden.  

 

 

§ 56 

Seminararbeit  
(achtjähriges Gymnasium)  

(1) 1  Das Thema der Seminararbeit ist bis zum Ende des Ausbildungsabschnitts 11/1 im Einvernehmen mit der 

Kursleiterin oder dem Kursleiter zu wählen. 2  In den modernen Fremdsprachen soll die Seminararbeit in der 

jeweiligen Fremdsprache verfasst werden. 3  Die Seminararbeit muss in der Jahrgangsstufe 12 spätestens am 

zweiten Unterrichtstag im November abgeliefert werden; die Schule kann in besonderen Fällen eine 

Fristverlängerung gewähren.  

(2) 1  Die Schülerin oder der Schüler präsentiert die Ergebnisse der Seminararbeit, erläutert sie und beantwortet 

Fragen (Prüfungsgespräch). 2  In modernen Fremdsprachen erfolgt dies in der jeweiligen Fremdsprache. 3  Bei 

Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen und Schüler beteiligt waren, ist die Bewertung der individuellen 

Schülerleistung erforderlich.  

(3) Die Seminararbeit kann durch einen gleichwertigen Beitrag zu einem vom Staatsministerium als geeignet 

anerkannten Wettbewerb ersetzt werden.  
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§ 61 

Bewertung der Leistungen  
in den Jahrgangsstufen 11 und 12  

(achtjähriges Gymnasium)  

(1) 1  In den Jahrgangsstufen 11 und 12 werden die Leistungen mittels eines Punktesystems bewertet. 2  Dieses 

berücksichtigt die Notenstufen mit der jeweiligen Tendenz nach folgendem Schlüssel:  

Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Noten mit 
Tendenz 

+ 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6           

(2) 1  Die Leistungen in den Fächern werden am Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts zu einer 

Halbjahresleistung zusammengefasst und in einer Endpunktzahl von höchstens 15 Punkten ausgedrückt. 2  Sie 

ergibt sich als Durchschnittswert aus der Punktzahl der Schulaufgabe sowie aus dem Durchschnitt der 

Punktzahlen der kleinen Leistungsnachweise. 3  In den Ausbildungsabschnitten 11/1 und 11/2 des 

Wissenschaftspropädeutischen Seminars ergibt sich die Halbjahresleistung jeweils aus dem Durchschnittswert 

der kleinen Leistungsnachweise. 4  Das Ergebnis wird gerundet; eine Aufrundung zur Endpunktzahl 1 ist nicht 

zulässig. 5  § 60 Abs. 4 gilt entsprechend.  

(3) 1  Die Fächer Geschichte + Sozialkunde (einstündig) bilden eine gemeinsame Halbjahresleistung, die sich aus 

den gemäß Abs. 2 Satz 2 gebildeten Punktzahlen pro Fach ergibt, welche im Verhältnis 2:1 (Geschichte : 

Sozialkunde) gewichtet werden. 2  Bei Belegung des Fachs Sozialkunde (zweistündig) wird sowohl für das Fach 

Geschichte als auch für das Fach Sozialkunde eine eigene Halbjahresleistung gemäß Abs. 2 Satz 2 ermittelt.  

(4) 1  Im Fach Kunst als Abiturprüfungsfach mit besonderer Fachprüfung (Additum ,,Bildnerische Praxis“) wird zur 

Ermittlung der Halbjahresleistung die Punktzahl der Schulaufgabe verdoppelt und die Punktzahl aus den im 

Additum erbrachten Arbeitsergebnissen verdreifacht; der einfache Durchschnitt der Punktzahlen der kleinen 

Leistungsnachweise wird addiert. 2  Die Halbjahresleistung nach Abs. 2 Satz 1 wird ermittelt, indem die sich 

ergebende Summe durch sechs geteilt wird.  

(5) 1  Im Fach Musik als Abiturprüfungsfach mit besonderer Fachprüfung (Additum Instrument bzw. Gesang) wird 

zur Ermittlung der Halbjahresleistung die Punktzahl der Schulaufgabe verdoppelt und die Punktzahl der 

praktischen Prüfung verdreifacht; der einfache Durchschnitt der Punktzahlen der kleinen Leistungsnachweise wird 

addiert. 2  Die Halbjahresleistung nach Abs. 2 Satz 1 wird ermittelt, indem die sich ergebende Summe durch 

sechs geteilt wird.  

(6) 1 
 Im Fach Sport ergibt sich die Punktzahl der Halbjahresleistung als Durchschnittswert aus der 

doppelt gewichteten Punktzahl für die praktischen Leistungen im gewählten sportlichen Handlungsfeld 

sowie der Punktzahl für die anderen kleinen Leistungsnachweise. 2 
 Im Fach Sport als Abiturprüfungsfach 

mit besonderer Fachprüfung (Additum ,,Sporttheorie“) ergibt sich die Endpunktzahl aus dem 

Durchschnitt der Punktzahl im Fach Sport gemäß Satz 1 und der Punktzahl im Additum ,,Sporttheorie“, 

die nach Abs. 2 Satz 2 gebildet wird.  
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(7) 1  Zur Ermittlung der Gesamtleistung in der Seminararbeit wird zunächst die Punktzahl für die abgelieferte 

Arbeit verdreifacht und die Punktzahl für Präsentation mit Prüfungsgespräch addiert. 2  Die Summe wird durch 2 

geteilt und das Ergebnis gerundet.  

(8) 1  Für die Gesamtleistung im Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung (besondere Lernleistung) 

werden insgesamt maximal 30 Punkte vergeben. 2  Über die Gewichtung der kleinen Leistungsnachweise 

entscheidet die Lehrkraft. 3  Beiträge aus einem vom Staatsministerium als geeignet anerkannten Wettbewerb 

können in die Bewertung einbezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 1 

Abiturprüfung für Schülerinnen und Schüler  
öffentlicher und staatlich anerkannter Gymnasien  

(vgl. Art. 54 BayEUG )  

§ 74 

Zeitpunkt  
(achtjähriges Gymnasium)  

(1) 1  Die Termine für die schriftlichen gibt das Staatsministerium bekannt. 2  Die Termine für die mündlichen und 

praktischen Prüfungen setzt der Prüfungsausschuss im Rahmen der Fristen fest, die das Staatsministerium 

bekannt gibt. 3  Die Schule unterrichtet die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer rechtzeitig über alle 

Termine.  

(2) 1  Schülerinnen und Schüler, die an der Abiturprüfung in allen oder einzelnen Fächern infolge eines nicht von 

ihnen zu vertretenden Grundes nicht teilnehmen konnten, können die Abiturprüfung oder die nicht abgelegten 

Teile der Prüfung mit Genehmigung der oder des Ministerialbeauftragten nachholen. 2  Die oder der 

Ministerialbeauftragte stellt die Aufgaben und legt den Nachtermin und die Schule fest, an der die Prüfung 

nachgeholt wird. 3  Die Prüfung muss spätestens bis zum 31. Dezember desselben Jahres nachgeholt sein.  

 


